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Gemeindeverwaltung  

geschlossen! 

 

Die Gemeindeverwaltung ist  

coronabedingt seit 16.12.2020  

bis voraussichtlich 08. Januar 2021  

geschlossen.  

 

Führerscheine und Bauanträge liegen während dieser 

Zeit in der Verwaltungsgemeinschaft zur Abholung 

bereit – allerdings nur mit vorheriger Terminvereinba-

rung! 

 

Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an die Ver-

waltungsgemeinschaft Buchloe,  

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, Tel. 08241/5001-0. 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

Treffen der Vereinsvorsitzenden und  

Kirchenvertreter 

 

Leider können wir coronabedingt unser jährliches 

Treffen zur Terminabsprache und zur Erstellung des 

Veranstaltungskalenders für das kommende Jahr nicht 

durchführen.  

 

Da wir allerdings hoffen, dass 2021 wieder Veranstal-

tungen erlaubt sein werden, bitten wir darum, uns 

diese per E-Mail mitzuteilen, bestenfalls mit Angabe 

von Zeit und Ort.  

 

E-Mail: jengen@buchloe.de 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

Bericht aus der 

09. Gemeinderatssitzung 

vom 07. Dezember 2020 im 

Musikerproberaum 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner 

Gemeinderatsmitglieder: 11, entschuldigt 3 

Personen 

Protokollführung: Gemeindesekretärin Margit 

Leinsle 

Zur Beratung bei TOP 3: Frau Linder (VG Buchloe) 

Presse: 3 Personen 

Zuhörer: 4 

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende (öffentl.Teil): 21.30 Uhr 

 

Erster Bürgermeister Ralf Neuner begrüßte zu Beginn 

der Sitzung die Gremiumsmitglieder, Frau Linder von 

der VG Buchloe, die Gemeindesekretärin sowie die 

Pressevertreter. Er stellte fest, dass die 

Sitzungseinladung fristgerecht erfolgt ist und die 

Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

 

TOP 1: Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

 

Die Gemeinderäte hatten keine Einwände gegen die 

vorliegende Tagesordnung.  

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 08. Sitzung des 

Gemeinderates vom 09.11.2020 – öffentlicher 

Teil 

 

Gegen das Protokoll der 08. Sitzung gab es keine 

Einwände. 

 

TOP 3: Planungen Anbau Kindertagesstätte St. 

Felizitas Weinhausen 

 

Frau Linder von der VG Buchloe stellte die Ergebnisse 

der Bedarfsplanung der Kinderbetreuung der 

Gemeinde Jengen vor. Aktuell verfügt die Gemeinde 

über 83 Kindergartenplätze und 13 Krippenplätze. Für 

das Betreuungsjahr 2020/2021 reichen diese 

Betreuungsplätze sowohl im Kindergarten- als auch im 

Krippenbereich erstmals nicht mehr aus. Dies wurde 

kurzfristig mittels einer zusätzlichen „Notgruppe“ und 

der Sanierung des Kellerraumes gelöst.  

In den kommenden Jahren (bis 2025/2026) werden 

voraussichtlich ca. 26 Plätze im Kindergartenbereich (3 

– 6 Jährige) und ca. 6 Plätze im Krippenbereich (0 – 3 

Jährige) fehlen. In diesen Zahlen sind der Zuzug und 

das Bevölkerungswachstum durch Geburten noch 

nicht berücksichtigt. 

Das Landratsamt Ostallgäu empfiehlt der Gemeinde 
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den Anbau der Kita St. Felizitas mit einer 

Krippengruppe (15 Plätze) + einer 

Kindergartengruppe (25 Plätze) + einer Kombi-Gruppe 

(10 Kindergarten- + 5 Krippenplätze). Die benötigte 

Fläche für diese drei Gruppen wird nach dem 

Summenraumprogramm vorgegeben.  

Grundsätzlich ist der Bau einer Kindertagesstätte 

förderfähig - der Fördersatz beträgt zwischen 0 – 80 %.  

Es wird einen Architektenwettbewerb für den Anbau 

der Kita geben, um mehr und passende Ideen zu 

erhalten. Hierzu werden drei Architekturbüros 

angefragt. Der Gemeinderat erkennt den Bedarf an 

Kinderbetreuungsplätzen einstimmig an und 

beschließt den Anbau sowie den Entwurfswettbewerb. 

 

TOP 4: Bauanträge 

4.1. Bekanntgabe Freistellungen 

4.1.1. Bekanntgabe eines Bauvorhabens im Genehmi-

gungsfreistellungsverfahren: 

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 

auf den Flur-Nrn. 333/5 und 334/14, Gem. Jengen, Bir-

kenweg 5 

 

Das Vorhaben wurde im sog. 

Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht und 

dahingehend von der Verwaltung behandelt. Der 

Gemeinderat wurde über die Freistellung informiert 

und nahm diese zur Kenntnis.  

 

4.2. Antrag auf Baugenehmigung:  

Neubau eines Wohnhauses mit 3 Wohneinheiten und 

Garagen  

auf der Flur-Nr. 15/1, Gem. Eurishofen, Eurishofen 24 

 

Der Antragsteller plant den Neubau eines Wohnhauses 

mit drei Wohneinheiten sowie Garagen. Das 

bestehende Wohngebäude und das landwirtschaftliche 

Nebengebäude soll hierfür abgerissen werden. Die 

Vorgabe des Bebauungsplanes hinsichtlich des 

Abstandes der Firsthöhe des Gebäudes zur Firsthöhe 

des Quergiebels wird geringfügig unterschritten, 

dieser Abweichung stimmt der Gemeinderat zu. Die 

Grundstücke mit den Flur-Nr. 15/1 und 35/7, Gem. 

Eurishofen, sind mit einer dinglichen 

Grunddienstbarkeit bzgl. eines Kanalleitungsrechts 

belastet. Deswegen wurde zudem beschlossen, dass 

die Bepflanzung mit der Gemeinde abzustimmen ist. 

Der Antrag auf Baugenehmigung wurde behandelt und 

die Genehmigung durch den Gemeinderat einstimmig 

beschlossen. 

 

TOP 5: Straßenbeleuchtung im OT Beckstetten; 

Erweiterung im Bereich der Bahnhofstraße 

(ortsauswärts Richtung Ketterschwang) 

 

In der Bahnhofstraße, ortsauswärts in Richtung 

Ketterschwang bzw. südlich der Hausnummer 7 soll 

die Beleuchtung um eine Lampe erweitert werden. Bei 

Errichtung eines weiteren Masten mit LED-Licht 

belaufen sich die Kosten auf 2.560,12 €. Es kam die 

Idee auf, ob einer der bestehenden Masten genutzt 

werden könne. Durch die punktuelle Beleuchtung mit 

LED könnte dies eine Möglichkeit und zusätzlich 

günstiger sein. Somit wird vor Beschlussfassung ein 

Alternativangebot eingeholt werden. 

 

TOP 6: Antrag des Musikvereins Jengen auf Erlass 

des diesjährigen Betriebskostenzuschusses zum 

Musikerraum 

 

Der Musikverein Jengen beantragt einen Erlass oder 

eine Minderung der Raummiete des Musikerraums in 

der Gemeinde. Aufgrund der Größe des Raumes und 

den Corona-Auflagen wird dieser zur Zeit viel für 

verschiedene Versammlungen, Sitzungen und Proben 

genutzt. Der Musikverein stellt den Raum dafür gerne 

zur Verfügung und räumt die Sachen zur Seite.  Der 

größte Teil der Nutzung liegt aktuell nun nicht mehr 

beim Musikverein Jengen, daher bittet der Verein um 

Erlass oder Minderung der Miete. Der Gemeinderat 

beschloss einstimmig die jährliche Beteiligung an den 

Betriebskosten in Höhe von 400 € für dieses Jahr zu 

erlassen (eine Enthaltung wegen Befangenheit). 

 

TOP 7: Antrag des FC Jengen auf Befreiung von der 

Hallenmiete 

 

Der FC Jengen 1927 e. V. beantragt die Befreiung von 

der Hallenmiete für das Jahr 2020. Nach der 

kostenintensiven Vereinsheimrenovierung, 

wegfallenden Einnahmen durch nicht durchgeführte 

Veranstaltungen und das coronabedingte Verbot von 

Gruppensportarten in der Halle würde sich der Verein 

über ein Entgegenkommen der Gemeinde freuen. Der 

Gemeinderat beschloss einstimmig den jährlichen 

Mietzuschuss für die Hallenbenutzung in Höhe von 

625 € zu erlassen.  

 

TOP 8: Antrag Musikverein Weicht auf Erlass des 

diesjährigen Betriebskostenzuschusses für das 

Lagerhaus 

 

Der Musikverein Weicht fragt einen Erlass des 

diesjährigen Betriebskostenzuschusses für das 

Lagerhaus Weicht an. Einerseits sind die Aktivitäten 

und Proben des Musikvereins aktuell durch die Corona-

Auflagen stark eingeschränkt, andererseits brachen 
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mit der Absage des Lagerhausfestes und des 

Weihnachtskonzertes die Haupteinnahmequellen weg. 

Mit kleinen Veranstaltungen, wie Standkonzerten in 

Weicht und Weinhausen versucht der Verein dennoch 

das gesellschaftliche Leben im Rahmen des Möglichen 

zu bereichern. Der Gemeinderat beschloss einstimmig 

die jährliche Beteiligung an den Betriebskosten des 

Lagerhauses Weicht in Höhe von 600 € zu erlassen 

(eine Enthaltung wegen Befangenheit).  

 

TOP 9: Antrag Kath. Pfarrkirchenstiftung 

Beckstetten: Zuschuss zum barrierefreien Zugang 

der Kirche St. Agatha 

 

Die Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Agatha Beckstetten 

beantragt den gemeindeüblichen Zuschuss zur 

Errichtung eines barrierefreien Zugangs zur 

Pfarrkirche St. Agatha in Beckstetten. Geplant ist, den 

Zugang zur Kirche vom bestehenden nordseitigen 

Parkplatz zu pflastern, so dass die Kirche auch 

beispielsweise mit einem Rollator besser zugänglich 

ist. 

Die Kosten hierfür liegen etwa bei 10.000 Euro, davon 

werden 3.600 Euro von diözesanen 

Kirchensteuermitteln übernommen. Somit ergeben 

sich Kosten in Höhe von 6.400 Euro, die nicht durch 

anderweitige Zuschüsse gedeckt werden. Der 

Gemeinderat stimmte einstimmig für eine Beteiligung 

über 15 % an den nicht durch anderweitige Zuschüsse 

gedeckten Kosten. 

 

TOP 10: Antrag der Kath. Pfarrkirchenstiftung "St. 

Martin", Jengen, für einen Zuschuss zur Sanierung 

der Pfarrkirche St. Martin, Jengen 

 

Die Kath. Pfarrkirchenstiftung „St. Martin“ plant die 

Sanierung der Kirche in Jengen. Es handelt sich um die 

statische Sanierung, Außeninstandsetzung und 

Erneuerung der Dacheindeckung. Das 

Projektmanagement der Bischöflichen Finanzkammer 

hat für das Vorprojekt Kosten von 60.000 Euro 

veranschlagt. Die Bischöfliche Finanzkammer gewährt 

einen Zuschuss von 36.000 Euro. Die 

Pfarrkirchenstiftung bittet um einen Zuschuss der 

Gemeinde Jengen. Der Gemeinderat stimmte einem 

Zuschuss in gemeindeüblicher Höhe, also 15% der 

nicht durch anderweitige Zuschüsse gedeckten Kosten 

einstimmig zu.  

 

TOP 11: Antrag der Kath. Kirchenstiftung "St. 

Dionysius", Eurishofen, für einen Zuschuss zur 

Renovierung der Kirche St. Dionysius, Eurishofen 

 

Die Kath. Kirchenstiftung „St. Dionysius“ Eurishofen 

beantragt bei der Gemeinde einen Zuschuss für die 

Sanierung der Pfarrkirche in Eurishofen. Es sind 

Maßnahmen am Kirchturm (Dach, Statik), am 

Kirchenschiff, Chor, Anbau Sakristei mit 

Aussegnungshalle (Sanierung Dachstuhl) sowie im 

Kircheninneren (Sanierung Raumschale) geplant. Die 

Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 610.000 Euro. 

Nach Abzug von Zuschüssen der Diözese, 

Brandversicherung, des Landkreises sowie des 

Landesamt für Denkmalschutz verbleiben noch Kosten 

von 169.845 Euro. Die Gemeinde Jengen wird sich an 

der Sanierung beteiligen, nämlich mit 15% der nicht 

durch anderweitige Zuschüsse gedeckten Kosten.  

 

TOP 12: Änderung der Hundesteuersatzung - 

Beratung und Beschlussfassung 

 

Das bayerische Staatsministerium des Inneren, für 

Sport und Integration hat im August 2020 eine neue 

Mustersatzung für die Erhebung der Hundesteuer 

bekannt gemacht.  

Ab dem 01.01.2021 gelten folgende Änderungen bei 

der Hundesteuersatzung: 

- Wenn anstelle eines verstorbenen oder 

veräußerten Hundes im selben Kalenderjahr ein 

anderer Hund tritt, ist keine zusätzliche Steuer 

abzuführen. Es sei denn, es handelt sich um einen 

Kampfhund, dann ist die Höhe der Differenz zum 

erhöhten Steuerbetrag zu zahlen.  

- Die Hundesteuer für Hunde in der Einöde, d. h. für 

Wohngebäude, die mehr als 500m Luftlinie von 

anderen Wohngebäuden entfernt sind, ist um die 

Hälfte ermäßigt. 

- Für Hunde, die aus Tierheimen oder dem Tierasyl 

aufgenommen werden, ermäßigt sich die Steuer 

für jeden Monat der Hundehaltung um ein 

Zwölftel des Steuersatzes. Dies gilt längstens für 

zwölf Monate, ab der Aufnahme in den Haushalt. 

- Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 

Der Antrag ist bis zum Ende des Jahres zu stellen, 

in dem die Steuerermäßigung angestrebt wird. Es 

sind dann die Voraussetzungen für die 

Steuerermäßigung darzulegen. Maßgebend für 

Steuervergünstigungen sind die Verhältnisse zu 

Beginn des Jahres bzw. zu Beginn der 

Hundehaltung. (Für Kampfhunde wird keine 

Steuerermäßigung gewährt.) 
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- Es besteht eine Anzeigepflicht innerhalb eines 

Monats ab Beginn der Hundehaltung sowie ab 

einem Alter von vier Monaten des Hundes. 

(Angabe von Herkunft, Alter, Rasse und ob die 

Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des §2 

erfolgt.) 

- Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten 

Hundes gibt die Gemeinde Hundesteuermarken 

aus, die der Hund außerhalb der Wohnung / des 

Grundbesitzes zu tragen hat. Auf Verlangen ist 

diese Hundesteuermarke vom Hundehalter oder 

anderen Personen, die mit dem Hund unterwegs 

sind, Beauftragten der Gemeinde vorzuzeigen. 

- Eine Abmeldung eines Hundes (bei Umzug, 

Veräußerung oder im Todesfalle) soll innerhalb 

eines Monats erfolgen. Zudem ist die 

Hundesteuermarke zurück zu geben. 

- Fallen Voraussetzungen für Steuerbefreiungen 

oder –vergünstigungen weg, ist dies der Gemeinde 

binnen eines Monats anzuzeigen. 

 

TOP 13: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

  

Bahnbrücke bei Weinhausen 

Die ältere Bahnbrücke im „Tännele“ bei Weinhausen 

soll auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft 

werden. Voraussichtlich wird u. a. das Geländer besser 

gesichert werden müssen. Für die Untersuchung und 

Klopfprobe werden voraussichtlich ca. 5.000 Euro an 

Kosten entstehen. Eine jährliche Überprüfung ist 

angesichts des Alters der Brücke notwendig und 

vorgeschrieben. Sollten aus dieser Untersuchung 

größere Baumaßnahmen resultieren, stellte Ralf 

Neuner allerdings den Abriss der Brücke in Aussicht. 

Baumaßnahmen an Brücken sind so kostenintensiv, 

dass dies leider nicht im Verhältnis zur Nutzung dieser 

kleinen Brücke steht.  

 

Defibrillator 

Für Notfälle steht ab sofort in der VR Bank Tag und 

Nacht ein sprechender Defibrillator zur Verfügung. Ein 

weiterer Defibrillator wurde beim FC Jengen installiert.  

 

 

Nächste Gemeinderatssitzung: 18. Januar 2021 

 

Ann-Kathrin Hilgers 

 

 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

Kommunale Abfallwirtschaft 

 

Neues Jahr – neue Abfuhrtage! 

 

Ab 04.01.2021 ändert sich in Jengen der Wochen-

tag der Müllabfuhr. 

Die Leerung der Rest- und Biomülltonnen ist dann 

immer am Freitag. 

 

Termine im Zeitraum 04.01.2021 bis 29.01.2021: 

 

Datum Wochentag Abfallart 

09.01.2021 Samstag Biomüll 

15.01.2021 Freitag Restmüll 

22.01.2021 Freitag Biomüll 

29.01.2021 Freitag Restmüll 

 

Leerung der Restmüll- und Biotonne wie gewohnt in 

wöchentlichem Wechsel. Feiertagsbedingt kann es zu 

Verschiebungen des Abfuhrtermins kommen. Bitte 

beachten Sie die Veröffentlichungen in der Presse und 

der Umweltzeitung des Landkreises. 

 

Alle Abfuhrtermine auch im Internet 

(www.ostallgäu.de/abfallwirtschaft > Persönlicher 

Abfuhrkalender). Gebührenfreier Erinnerungsservice 

per E-Mail oder Abfall-App. 

 

 

 

 

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe 

 

Auch wenn ab Mittwoch, 16.12.2020 wieder verschärf-

te Maßnahmen gelten, ist die Sicherstellung der öf-

fentlichen Infrastrukturen weiterhin zu gewährleisten. 

Hierzu zählt auch die Abfallentsorgung und damit der 

Betrieb der Wertstoffhöfe im Landkreis Ostallgäu. Die-

se bleiben derzeit wie gewohnt geöffnet.  

 

Allerdings ist genügend Abstand zum Wertstoffhof-

personal und zu anderen anliefernden Personen zu 

halten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

Es wird empfohlen, die Fahrten zum Wertstoffhof auf 

ein notwendiges Maß zu begrenzen und so kurz wie 

möglich zu gestalten. Auch kann es vereinzelt zu War-

tezeiten kommen, um eine zu große Ansammlung von 

Personen zu verhindern. 

http://www.ostallgäu.de/abfallwirtschaft
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Die VR Bank Ostallgäu spendet Lebensret-

ter für die Gemeinden Jengen und Lamer-

dingen 

 

Schon vor längerer Zeit schlug die VG Buchloe vor, in 

jedem Ort an zentraler Stelle einen Defibrillator anzu-

bringen. Die Bürgermeister Manfred Fischer von La-

merdingen und Ralf Neuner von Jengen planten dies 

nun in die Tat umzusetzen. Mit der VR Bank Ostallgäu, 

die seit längerer Zeit einen Defibrillator in ihrer Buch-

loer Filiale aufgehängt hat, wurde nun ein idealer 

Spender gefunden. 

Am Freitagvormittag, 04. Dezember 2020 fand vor der 

VR Bank-Filiale in Jengen die offizielle Übergabe der 

Systeme statt. Je ein Defibrillator wird im Eingangsbe-

reich in den ortszentralen und rund um die Uhr zu-

gänglichen VR Bank-Filialen in Jengen und Lamerdin-

gen aufgehängt. Ein weiterer Defibrillator wird am 

Sportgelände des FC Jengen angebracht. Für diesen 

Defibrillator plant der FC Jengen sobald es „Corona“ 

zulässt für alle Trainer eine Schulung. 

 

 

Von links nach rechts: Sascha Bunger FC Jengen (mit Defibrillator), 

Manfred Fischer BGM Lamerdingen,  

Manfred Seitz Regionalleiter VR Bank Augsburg-Ostallgäu, Günter 

Rohrmoser 2. BGM Jengen (mit Defibrillator), Anton Steuer Ge-

schäftsstellenleiter VR Bank Jengen und Ralf Neuner BGM Jengen.  

Nicht auf dem Foto: Elke Graf. 

 

Die Systeme werden durch ein „weißes Herz auf grü-

nem Grund“ angezeigt und hängen in einem roten 

Kasten an der Wand.  

 

 

 

„Notfallhelfer“ brauchen keine Angst vor der Anwen-

dung zu haben. Die Bedienung ist sehr einfach.  

Eine Anleitung hängt in Kleinformat an jedem System. 

Zusätzlich erklärt ein einseitiges Poster, das beim Sys-

tem hängt, die Beschreibung und Funktionsweise des 

Defibrillators. 

Die Gemeindebürgermeister Manfred Fischer, Ralf 

Neuner und der FC Jengen bedankten sich recht herz-

lich bei der VR Bank Ostallgäu für diese Spende im 

Wert von insgesamt ca. 3.000 €.  

Ein besonderer Dank galt auch der VR Bank-

Angestellten Elke Graf, die sich für die Beschaffung der 

drei Systeme verantwortlich zeigte. 

rapl   

 

 

Gemeinde Jengen 

 

Bekanntmachung zur Räum- und Streupflicht 

 

Im öffentlichen Interesse und um Rechtsunklarheiten 

zu beseitigen, weist die Gemeinde Jengen darauf hin, 

dass die nach den bestehenden Verordnungen über die 

Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen zuständigen 

Sicherungspflichtigen, die an ihre Grundstücke an-

grenzenden Gehbahnen bei Schnee, Schneeglätte oder 

Glatteis unaufgefordert und auf eigene Kosten in si-

cherem Zustand zu erhalten haben. 

Die Sicherungsflächen sind an Werktagen ab 7.00 Uhr 

und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr 

von Schnee zu räumen und bei Schnee, Reif und Eis-

glätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. 

Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden 

Mitteln, zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei 

besonderer Glättegefahr (z.B. Treppen oder starken 

Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. 

Die Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft 

zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren 

für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforder-

lich ist. 

Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 

neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 

nicht gefährdet oder erschwert wird. Fußgängerüber-

wege, Hydranten, Abflussrinnen und Kanaleinlauf-

schächte sind freizuhalten. 

Hecken und Sträucher sind soweit zurückzuschneiden, 

dass überhängende Äste und Zweige den Fußgänger-

verkehr nicht behindern. 

Im Übrigen wird auf die allgemeine Reinigungspflicht 

für öffentliche Straßen und Gehwege, sowie der Ab-

flussrinnen, hingewiesen. 

Jengen, 03.12.2020 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Gemeinde Jengen 

 

Zweite Satzung zur Änderung der Hundesteuer-

satzung für die Gemeinde Jengen vom 10.12.2020 

 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabenge-

setzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt 

durch Gesetz vom 09.06.2020 (GVBl. S. 206) geändert 

worden ist, erlässt die Gemeinde Jengen folgende Sat-

zung 

 

§ 1 

 

Die Satzung für die Erhebung der Hundesteuer für die 

Gemeinde Jengen vom 05. Oktober 2017 in der Fassung 

vom 12.12.2018 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) 
1
Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräu-

ßerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalender-

jahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen 

ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für 

dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den 

anderen Hund. 
2
Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die 

Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein 

Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsicht-

lich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit 

einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem er-

höhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuer-

satz, der für den verstorbenen oder veräußerten Hund 

gegolten hat.“ 

 

2. § 6 Abs. 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 

 

„1. 
1
Hunde, die in Einöden gehalten werden. 

2
Als Ein-

öde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 

500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude 

entfernt sind.“ 

 

3. Nach § 6 Abs. 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

 

„(3) 
1
Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften 

der Abgabenordnung als steuerbegünstigt anerkann-

ten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländi-

schen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von dort in 

seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die 

Steuer für jeden Monat der Hundehaltung um ein 

Zwölftel des Steuersatzes. 
2
Die Steuerermäßigung wird 

längstens für die ersten zwölf Monate der Hundehal-

tung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt.“ 

 

4. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) 
1
Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 

2
Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu 

stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 

3
In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steu-

erermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Ge-

meinde glaubhaft zu machen. 
4
 Maßgebend für die 

Steuervergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn 

des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe 

des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.“ 

 

5. § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 

„(3) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach 

§ 2 Nr. 4 und 8 und keine Steuerermäßigung gewährt.“ 

 

6. § 10 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss 

ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter 

Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter 

Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sin-

ne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage 

geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.  

 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss 

ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vier-

ten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die 

Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 er-

folgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 

Nachweise der Gemeinde melden. 

 

(3) 
1
Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten 

Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke 

aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hun-

dehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets 

tragen muss. 
2
Der Hundehalter ist verpflichtet, einem 

Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Ver-

langen vorzuzeigen; werden andere Personen als der 

Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch 

diese Personen hierzu verpflichtet. 

 

(4) 
1
Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den 

Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde ab-

melden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft 

hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist 

oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen 

ist. 
2
Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-

handene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurück-

zugeben. 

 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefrei-

ung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemein-

de innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.“ 



Jengener Nachrichten Nr. 26-20, 19.12.2020, Seite 8 

 

 

 

 

 

Bekanntmachungen – Vereine / Institutionen 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 

Jengen, den 10.12.2020 

 

Ralf Neuner 

1. Bürgermeister  

 

 

 

 

Gemeindeblatt Jengen  

 

Vereinsangelegenheiten und Termine 

 

Nach über 14 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit zur Er-

stellung unseres Blättles ist es unserem Herrn Georg 

Biberger leider nicht mehr möglich, weiterhin dabei 

mitzuwirken. Das bedeutet, dass Beiträge von Verei-

nen und Terminankündigungen zukünftig nur noch an 

die Adresse jengen@buchloe.de ODER schreinereigro-

eber@t-online.de gesendet werden können.  

 

Wir bedanken uns bei Herrn Biberger ganz herzlich für 

seine unentgeltliche Arbeit und wünschen ihm alles 

Gute für die Zukunft. 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

Spielkreis 

 

Das Programm des Spielkreises wird bis auf Wei-

teres ausgesetzt. 

 

Informationen bei Heidi Busch 

Tel.: 08241/90199 

 

 

 

 

 

Von Linda und Gino Alberti 

 

 

Bevor du anfängst zu lesen, falte das rote Paket. 

 

 

 

 

Der Wind weht kalt, und der Weg vom Bahnhof ist 

weit. An der Hand der Großmutter stapft Anna durch 

den Schnee. Bald sind sie beim Häuschen angelangt. 

Anna freut sich. 

 

In den Ferien ist es bei Großmutter am schönsten. Sie 

weiß so viele Geschichten zu erzählen. Die aufregends-

ten Spiele denkt sie sich aus. Und auf dem Fensterbrett 

liegt für Anna jedes Mal ein neues Malbuch bereit. 

 

Manchmal gehen Anna und die Großmutter zusam-

men ins Dorf. Anna könnte mit den Kindern spielen, 

mailto:jengen@buchloe.de
mailto:schreinereigroeber@t-online.de
mailto:schreinereigroeber@t-online.de
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während die Großmutter beim Bäcker und beim 

Milchmann wartet. Aber die Kinder machen gelang-

weilte Gesichter. 

Die Großmutter ist mit dem Einkaufen schnell fertig. 

Im Laden war niemand zum Plaudern, niemand hat 

Zeit für ein freundliches Wort. Auf dem Heimweg 

schweigt die Großmutter. Anna weiß, dass sie nach-

denkt. 

 

„Das Paket ist fertig, Anna“, sagt die Großmutter 

plötzlich am Abend. Anna schaut von ihrem Malbuch 

auf. Sie will gleich mit Fragen losplatzen. Doch die 

Augen der Großmutter verraten, das rote Paket ist ein 

Geheimnis. 

 

Am Morgen gehen Anna und die Großmutter mit dem 

Paket aus dem Haus. Der Förster kommt ihnen entge-

gen. Er wohnt erst seit kurzem im Dorf und ist allein. 

Da geht die Großmutter auf ihn zu und reicht ihm das 

rote Paket. 

„Was soll das?“ fragt der Förster. „Was soll ich da-

mit?“ 

„Es ist für sie“, sagt Anna. „Aber machen Sie es nicht 

auf, sonst geht verloren, was darinnen ist.“ 

Der Förster staunt. „Was ist denn drin?“, fragt er. 

„Glück, Zufriedenheit und Gesundheit“, sagt die 

Großmutter und drückt dem Förster die Hand. 

Anna stapft schon heimwärts. „Hast du sein Gesicht 

gesehen, Großmutter?“ fragt sie. „Machen wir noch 

mehr solche Pakete?“ Aber die Großmutter will nicht. 

„Nein, Anna“, sagt sie, „eins ist genug.“ 

 

So etwas ist dem Förster noch nie passiert. Dem 

Nächstbesten will er davon erzählen. Der Kaminfeger 

glaubt es kaum, als ihm der Förster das rote Paket 

hinstreckt und sagt: „Dieses Mal bringe ich das Glück.“ 

Der Kaminfeger ruft vom Dach den Leuten zu und 

schaut durchs Fenster in Antonias Zimmer. 

„Bist du krank? fragt er. 

Antonia hat Grippe. Der Kaminfeger gibt ihr das rote 

Paket. „Damit du bald wieder gesund bist“, sagt er. 

Antonia hat das rote Paket in ihrem Zimmer versteckt. 

Wer es findet, darf es behalten. „Aber nicht öffnen“, 

sagt Antonia. „Das ist ja wie vor Weihnachten“, sagt 

Juro, Antonias Freund. 

Unten im Keller zieht Juro ein wenig an der Schleife. Er 

dreht das Paket in den Händen und schüttelt es. Vor 

dem Kellerfenster hört man plötzlich eine laute Stim-

me. „Mein Vater“, sagt Juro. „Riecht ihr den Rauch? 

Das Brot ist verbrannt“, ruft Juros Vater. 

 

Nun bekommt der Bäcker das rote Paket. Aber er be-

hält es nicht lange. Auf der Brotschaufel reicht er es 

Frau Salai über den Ladentisch. „Morgen gibt es wie-

der frisches Brot.“ 

 

In der Nacht geht Frau Salai mit dem roten Paket über 

den Balkon. Beim Nachbarn brennt immer noch Licht. 

„Können Sie nicht schlafen? Flüstert Frau Salai. „Neh-

men Sie das Paket. Es bringt Glück, Zufriedenheit und 

Gesundheit.“ 

 

Anna und die Großmutter kommen wieder ins Dorf. 

Anna rodelt mit Stefan. Die anderen Kinder bauen 

einen Schneemann. Ein Mann setzt sich zur Großmut-

ter und erzählt ihr, was da und dort passiert ist. Er 

erzählt ihr auch die Geschichte vom roten Paket. 

 

Die Ferien sind vorbei. Anna fährt wieder fort. Traurig 

trottet sie neben der Großmutter zum Bahnhof. Die 

Großmutter ist noch trauriger. Jetzt wird sie wieder 

allein sein. 

„Ich komme bald wieder“, will Anna sie trösten. 

Die Großmutter hat Tränen in den Augen. Der Zug 

fährt schon ein. 

 

„Möchten Sie das Paket haben?“ Boris und Stefan stre-

cken der Großmutter das rote Paket entgegen. „Man 

darf es nicht aufmachen“, sagt Stefan. „Es bringt 

Glück, Zufriedenheit und Gesundheit“, sagt Boris. 

Anna lacht und klatscht in die Hände. 

„Es ist wieder da, Großmutter“, sagt sie.  

„Du hattest Recht, eines ist genug.“ 

 

 

 

Liebe Senioren und Seniorinnen, 

leider war meine Arbeit als Seniorenbeauftragte in 

diesem Jahr eingeschränkt.  

Alles stand im Zeichen von Vorsicht. 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich unter-

stützten, die ganz leise mit einem wachen Auge auf 

die älteren Bürger schauen und helfend zur Seite ste-

hen. 

Mit der kleinen Geschichte „das rote Paket“ möchte ich 

Sie mitnehmen auf Weihnachten und hinein in ein 

gesundes neues Jahr 2021 mit all den guten Gedanken 

im roten Paket. 

 

Ihre Maria Haußer 
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Veteranenverein Weinhausen 

Der traditionsgemäß im Januar oder Februar jeden 

Jahres abgehaltene Jahrtag des Veteranenvereins 

Weinhausen wird im Jahr 2021 coronabedingt nicht in 

diesem Zeitraum stattfinden. Es war geplant, wenigs-

tens den Gottesdienst mit Totengedenken zu halten. 

Zumindest dieser wird, sofern es die Verhältnisse zu-

lassen, irgendwann im kommenden Jahr nachgeholt 

werden. 

 

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und allen Bür-

gerinnen und Bürgern der Gemeinde Jengen eine ge-

segnete Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Neu-

es Jahr. 

 

Remigius Erhardt 

1. Vorsitzender 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr  

Weinhausen  

 

Generalversammlung 2021 

 

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen und der nicht 

vorhersehbaren Bestimmungen im Januar 2021 findet 

die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 

Weinhausen, am 06. Januar 2021 nicht statt.  

 

Da turnusmäßig Neuwahlen der Vorstandschaft an-

stehen, wird die Generalversammlung auf das Früh-

jahr verschoben. 

Ein neuer Termin wird den Mitgliedern rechtzeitig 

mitgeteilt.  

 

Wir wünschen allen Mitgliedern sowie allen Freunden 

und Gönnern des Vereins frohe Weihnachten und ei-

nen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. 

 

Weinhausen, 14.12.2020 

 

Die Vorstandschaft 

 

 

 

 

...es weihnachtet sehr in der Kita Beckstet-

ten... 

 

Das Kita-Jahr startete, wie das letzte geendet hat – 

einfach anders... Es musste das ein oder andere geän-

dert und auf viele Regelungen geachtet werden. Doch 

unser liebes Kita-Team hat wie immer das Beste dar-

aus gemacht, um unseren Kindern einen möglichst 

“normalen” Alltag zu ermöglichen. So findet eben das 

ein oder andere mit etwas Abstand statt. So wie die 

schöne Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhe-

stand unserer Isolde. Die Kinder haben ihr gesungen 

und jedes durfte ihr eine langlebige, blumige Erinne-

rung überreichen. Außerdem wurde sie von einigen 

ihrer ersten Beckstettener Kindergartenkindern mit 

einem Musikständchen überrascht, was sie nochmals 

zu Tränen rührte! Auch Sigrids 10-jähriges Dienstjubi-

läum wurde mit einem großen Blumenstrauß gewür-

digt! Die diesjährige St. Martinsfeier fand im Kreise der 

Kita statt. Mit St. Martinsspiel der Vorschulkinder, 

einer schönen Tischlaterne, welche jedes Kind für sich 

gestalten und mit nach Hause nehmen durfte und 

natürlich Martinsgänsle. Die kleinen Schauspieler durf-

ten die Aufnahme ihres großen Auftritts mit nach 

Hause nehmen und mit ihren Familien anschauen – 

VIELEN DANK DAFÜR!! Voller Stolz starteten die Vor-

schulkinder dann in die Schulwoche und anschließend 

auch mit dem Bärentreff. Große Aufregung entfachte 

natürlich der Besuch vom Nikolaus. Mit vollgepacktem 

Sack kam er zu den Kindern. Jede Gruppe führte ihm 

etwas vor und jedes Kind bekam ein kleines Säckchen 

geschenkt. Ganz HERZLICH möchten wir uns für die 

liebevoll gepackte Weihnachtstasche bedanken, die 

unsere Kinder mit nach Hause bringen durften, um im 

Kreis der Familie täglich 15 Minuten gemeinsame Zeit 

mit einer Geschichte oder Lied, Tee und kuscheln zu 

genießen! Aber auch in der Kita ist die besinnliche Zeit 

eingekehrt. Mit weihnachtlichem Morgenkreis, Ad-

ventskranz, Adventskalender für die Kinder, Weih-

nachtsliedern, Bastelarbeiten, weihnachtlichen Ge-

schichten und vielem mehr stimmen sich alle auf 

Weihnachten ein! Sogar der Schnee hat die Kinder 

einige Tage erfreut! Im Garten entsteht nebenbei ein 

neues Gartenhaus für die Kinder, in der auch ein Platz 

für eine Werkstatt erschaffen wird! Leider müssen wir 

uns diesen Monat noch von Zsuzsa, Petra und Miri 

verabschieden. Wir wünschen Euch auf Euren ver-

schiedenen neuen Wegen von Herzen alles Gute – die 

Kinder und wir werden Euch sehr vermissen! An dieser 

Stelle möchten wir uns ebenfalls ganz herzlich bei 

unseren treuen Busfahrern Franz und Franz und den 

beiden Begleiterinnen Angie und Berta, außerdem bei 

der Gemeinde, Kirchenverwaltung und allen, die uns 

auch in diesen schwierigen Zeiten immer unterstützen 

bedanken und wünschen allen eine friedliche, besinn-

liche und ruhige Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! 

Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Agatha Beckstet-

ten 
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FC Jengen 

 

Altpapiersammlungen: Dankeschön für die Unter-

stützung im Jahr 2020 

 

Letzte Woche führte der FC Jengen die letzte Altpa-

piersammlung im Jahr 2020 durch. Aufgrund von 

Corona musste leider eine Sammlung ausfallen. Den-

noch konnte die Altpapiersammlung auch in diesem 

Jahr wieder wesentlich zu den Einnahmen des Vereins 

beitragen. Wir möchten uns im Namen des gesamten 

FC Jengen für die Unterstützung bei den Altpapier-

sammlungen im abgelaufenen Jahr recht herzlich be-

danken. 

Aus Sicht des Hauptvereins bedanken wir uns auch bei 

der Abteilung Fußball, die für die Planung und Durch-

führung der Altpapiersammlung zuständig ist. In die-

sem Jahr mussten wir nicht nur Corona verkraften, 

sondern auch die Sammlung umstellen, da unser Ent-

sorgungsbetrieb die bisher eingesetzten LKWs aus 

dem Verkehr nehmen musste und uns seit Beginn 

dieses Jahres nur noch einen Container zur Verfügung 

stellt, der dann am Vereinsheim abgeholt wird. Die 

eigentliche Sammlung erfolgt seitdem mit den priva-

ten Fahrzeugen unserer Vereinsmitglieder, bisher 

überwiegend unserer Fußballer. Daher auch an dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen 

freiwilligen Helfer und Sammler und diejenigen, die 

ihre privaten Fahrzeuge hierfür zur Verfügung stellen.  

Wir wünschen Ihnen ein gutes, gesundes und erfolg-

reiches neues Jahr und unterstützen Sie uns bitte auch 

im Jahr 2021 wieder im Rahmen der Altpapiersamm-

lung! 

 

Alles Gute und bleiben Sie bitte gesund. 

 

Ihr Christian Pacher 

FC Jengen 1927 e.V. 

 

 

 

 

Bücherei St. Vitus Weicht 

 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Wir haben uns sehr über den Riesenansturm an unse-

rem langen Büchereiwochenende gefreut und hoffen, 

dass Sie gut mit Lesestoff eingedeckt sind, um den 

Lockdown zu überstehen. 

 

Wunschtüte – Überraschungstüte 

 

Falls Ihnen das Lesematerial vorher ausgeht, bieten 

wir ab dem 02. Januar einen kontaktlosen Lieferdienst 

an. Melden Sie sich entweder telefonisch bei 

Beatrix Unsin Tel. 08241/6450 oder  

Roswitha Martin Tel.08246/432 oder  

über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite  

 

und teilen uns Ihre Wünsche mit. Sie können aber 

auch eine Überraschungstüte bestellen, z.B. für Kinder 

eine Auswahl an Bilderbüchern. Diese bringen wir 

dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt an Ihre Haus-

tür. 

 

Allen unseren Leser/innen und Unterstützer/innen 

wünschen wir gesegnete Weihnachten und ein gutes, 

gesundes neues Jahr. Wir freuen uns darauf, Sie mög-

lichst bald wieder persönlich in unserer Bücherei zu 

treffen. 

 

Ihr Büchereiteam St.Vitus Weicht 

 

 

 

 

Kita St. Felizitas Weinhausen 

 

Eine kleine Geschichte aus der Kindertagestätte 

St. Felizitas 

 

Es war einmal ein kleines Häuschen in einem kleinen 

ruhigen Dörfchen. Die Kinder gingen jeden Tag gerne 

dort hin um mit ihren Freunden zu spielen, singen und 

zu lachen. 

Doch dann kam der Corona Virus: 

Alle Menschen mussten zuhause bleiben, Masken tra-

gen, und Hände desinfizieren. 

Die Kinder wurden traurig, weil auch sie zuhause blei-

ben mussten und ihre Freunde nicht mehr sehen durf-

ten. 

Aber das Team dieses Kindergartens hielt die Stellung 

und betreute ein paar dieser Kinder, damit ihre Eltern 

mailto:buecherei-weicht@gmx.de


Jengener Nachrichten Nr. 26-20, 19.12.2020, Seite 12 

 

 

 

 

 

Vereine / Institutionen 

arbeiten gehen konnten. Doch die Kinder die zuhause 

bleiben mussten wurden nicht vergessen. Sie bekamen 

jede Woche Post aus dem Kindergarten mit Liedern, 

Geschichten und Bastelanleitungen und vielen tollen 

Ideen. In einem Wald in der Nähe des Dörfchens ent-

stand wie durch Zauberhand ein Märchenwald, den 

die Kinder besuchen konnten. 

All diese Dinge machten den tristen Coronaalltag fröh-

licher und bunter. 

Nach vielen Wochen durften nach und nach auch die 

anderen Kinder wieder in den Kindergarten. 

Das Team bekam Verstärkung und kämpft weiterhin 

darum den Kindern ein Stück Normalität, wie wir es 

bisher für selbstverständlich gehalten haben, zu ge-

ben. 

 

Wir möchten uns herzlich bei jedem von Euch bedan-

ken und wissen unserer Kinder liebevoll von Euch 

umsorgt. 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 

Wünscht der Elternbeirat  

Kita St. Felizitas Weinhausen 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr Jengen 

 

Jahreshauptversammlung wird verschoben!! 

 

Auf Grund der aktuellen Lage und den daraus herr-

schenden Beschränkungen können wir unsere jährlich 

am 5. Januar 2021 stattfindende Jahreshauptversamm-

lung nicht abhalten. 

Deshalb sehen wir uns gezwungen die Jahreshaupt-

versammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu ver-

schieben. 

Wenn die Versammlung wieder unter normalen Be-

dingungen abgehalten werden kann, erfolgt die Einla-

dung. 

 

Vielen Dank für euer Verständnis, 

und BLEIBT GESUND! 

 

Eure Freiwillige Feuerwehr Jengen e.V 

 

Florian Bersch  Hans-Jürgen Kirschner 

1. Vorsitzender  1. Kommandant 

 

 

 

 

Termine der Freiwilligen  

Feuerwehren 

 

Übungen der Feuerwehren fallen – soweit keine an-

ders lautende Bekanntmachung erfolgt – bis auf Wei-

teres aus. 

 

 

 

 

Allgemeine Termine 

 

! BITTE INFORMIEREN SIE SICH DIREKT BEI DEN VER-

ANSTALTERN, OB DIE ANGEKÜNDIGTEN/GEPLANTEN 

VERANSTALTUNGEN STATTFINDEN ! 
 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt 

werden, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

 

Die Pfarrbüros in Jengen und Waal bleiben von Mitt-

woch, 23. Dezember 2020 bis Freitag, 08. Januar 2021 

geschlossen. 

 

 

 

Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten 

vom 24. bis 26.12.2020 

 

Corona bedingt gibt es nach wie vor Zulassungsbe-

schränkungen für unsere Pfarrkirchen. Daher bitten 

wir um Anmeldung bei unten aufgeführten Kontakt-

personen Ihrer Pfarrei. Anmeldeschluss: 20.12.2020 

Für die Pfarrei Weicht-Weinhausen gilt die Anmeldung 

ab Samstag, 12.12.2020 ohne festen Anmeldeschluss. 

Bei den Weihnachtsgottesdiensten werden keine 

Messintentionen berücksichtigt! 

 

Aufgrund des Infektionsgeschehens wurden alle Kin-

derkrippenfeiern abgesagt! 

Wegen der staatlich angeordneten Ausgangssperre 

von 21:00 bis 05:00 Uhr ändern sich unsere Gottes-

dienstzeiten wie folgt: 



Jengener Nachrichten Nr. 26-20, 19.12.2020, Seite 13 

 

 

 

 

 

Kirchennachrichten 

Angebote Weihnachtsgottesdienste PG Waal-

Jengen 

 

Donnerstag, 24. Dezember 2020  Heiliger Abend 

Jengen  16.30 Uhr Wortgottesfeier 

Jengen  19:30 Uhr Christmette 

 

Eurishofen 15:30 Uhr Weihnachtsmesse 

 

Beckstetten 15:30 Uhr Weihnachtsmesse 

 

Weicht  17:00 Uhr Christmette 

Weinhausen 19:45 Uhr Wortgottesfeier 

 

Waal  17:00 Uhr Christmette 

Waal  19:45 Uhr Wortgottesfeier 

 

Waalhaupten 16:00 Uhr Wortgottesfeier 

Waalhaupten 19:30 Uhr Christmette 

 

Freitag, 25.12.2020 Hochfest der Geburt des Herrn 

– Weihnachten 

Beckstetten 09:30 Uhr Wortgottesfeier 

Weicht  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

Jengen  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottes 

dienst 

Waal  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottes 

dienst für Emmenhau 

sen – Bronnen 

 

Samstag, 26.12.2020 Zweiter Weihnachtstag – Hl. 

Stephanus 

Weinhausen 10:00 Uhr Weihnachtsfestgottes- 

dienst 

Eurishofen 10:00 Uhr Weihnachtsfestgottes- 

dienst 

Jengen  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Waalhaupten 19:15 Uhr Vorabendmesse 

 

 

 

 

Kontaktpersonen 

 

Jengen Anmeldung für Wortgottesfeier 

/Christmette/Weihnachtsfestgottesdienst: 

Pfarrbüro Jengen 08241 4712 

E-Mail: karin.kuehn@bistum-augsburg.de 

 

 Anmeldung für Kinderkrippenfeiern: 

 Reisacher Sabine  

E-Mail: sabine.reisacher@bistum-augsburg.de 

 

Eurishofen  

Gröber Florian 0172 6958 242  

E-Mail: floriangroeber@t-online.de 

 

Beckstetten 

 Wirth Barbara 0151 6701 7721 

 Seeberger Dominik 0160 7346 511 

 

Weicht  

 Mayr Marlies 08241 6895 

 Neuner Margit 08241 919691 

 

Weinhausen 

 Dedler Georg 08241 1795 

 

Waal Anmeldung für Wortgottesfeier/Christmette: 

Birgmeier Anita 08246 1506 

 

Anmeldung für Kinderkrippenfeiern: 

 Kellner Lucia  08246 1395 

 E-Mail: lucia-kellner@web.de 

 

Waalhaupten 

 Zitzinger Stephan nur schriftlich - Anmel-

dungen werden an jeden Haushalt verteilt 

 

Emmenhausen/ Bronnen 

 Hiemer Rita 08246 472 
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Sternsingeraktion 2021 

Corona bedingt werden in der PG Waal-Jengen die 

Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen. Wir bitten 

Sie aber dennoch die Sternsingeraktion und damit 

Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit 

finanziell zu unterstützen und Ihre Spende direkt an 

das Kindermissionswerk Die Sternsinger e.V. zu über-

weisen. 

Bankverbindung: PAX-Bank eG, IBAN DE95 3706 0193 

0000 0010 31 

 

Bei den Gottesdiensten zu Dreikönig werden Kreide 

und Türaufkleber mit dem Segen der Dreikönige ge-

segnet, die dann in den jeweiligen Pfarrkirchen zur 

Abholung bereitliegen. 

 

 

 

 

 

Gottesdienstordnung vom 

19.12.2020 bis 03.01.2021 

Samstag., 19.12.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse 

BE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 20.12.  

WP  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  09:30 Uhr Wortgottesfeier für Emmenhausen - 

Bronnen 

JE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

Montag., 21.12.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch., 23.12.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag., 24.12.  

Kollekte für Adveniat 

EU  15:30 Uhr Weihnachtsmesse 

BE  15:30 Uhr Weihnachtsmesse 

WP  16:00 Uhr Wortgottesfeier 

JE  16:30 Uhr Wortgottesfeier 

WA  17:00 Uhr Christmette 

WE  17:00 Uhr Christmette 

JE  19:30 Uhr Christmette 

WP  19:30 Uhr Christmette 

WA  19:45 Uhr Wortgottesfeier 

WS  19:45 Uhr Wortgottesfeier 

Freitag., 25.12.  

Kollekte für Adveniat 

BE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WA  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst für Em-

menhausen - Bronnen 

JE  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

Samstag., 26.12.  

WS  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

EU  10:00 Uhr Weihnachtsfestgottesdienst 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse 

JE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 27.12.  

Kollekte für die Anliegen von Ehe und Familie 

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst für Emmenhausen - 

Bronnen 

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  15:00 Uhr Messfeier in polnischer Sprache 

WE  16:30 Uhr Kindersegnung 

Montag., 28.12.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

JE  17:00 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch., 30.12.  

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag., 31.12.  

EU  13:30 Uhr Jahresschlussandacht 

WA  13:30 Uhr Jahresschlussandacht für Emmenhau-

sen - Bronnen 

WE  13:30 Uhr Jahresschlussandacht 

WS  13:30 Uhr Jahresschlussandacht 

WP  15:00 Uhr Jahresschlussandacht 

WA  15:00 Uhr Jahresschlussandacht 

JE  15:00 Uhr Jahresschlussandacht 

BE  15:00 Uhr Jahresschlussandacht 

Freitag., 01.01.  

WP  10:00 Uhr Jahresanfangsgottesdienst 

WE  19:15 Uhr Jahresanfangsgottesdienst 

Samstag., 02.01.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WA  16:30 Uhr Rosenkranz 

EU  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse für Emmenhausen - 

Bronnen 
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Gottesdienstordnung 

Sonntag., 03.01.  

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  19:15 Uhr Bruderschaftsgebet 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 

 

 

Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrer Jan Forma privat 08241/9184850 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770 FAX 08246 96977-20 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241/4712 FAX 08241/4349 

 

Öffnungszeiten: 

Montag  JE 10:00 - 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

 

+ + Anzeigen + + 
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Kontaktstelle Demenz/Buchloe 

Tel. 08241/9974780 

Kostenlose Information/Beratung 

Unterstützung durch ehrenamtliche Demenzhelfer  
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